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Besondere Verantwortung 

des Ausbilders

für den Auszubildenden

ID 080725

Hinweise zum Urheberrecht

Die nachfolgenden Folien sind urheberrechtlich geschützt. Sie sind ausschließlich für 

Seminare der Berufsgenossenschaft Holz und Metall bestimmt.

Bitte

• fertigen Sie keine Screenshots, Fotos oder andere Kopien 

der im Online-Seminar gezeigten Inhalte an,

• filmen Sie nicht mit,

• geben Sie im Anschluss gegebenenfalls zur Verfügung 

gestellte Unterlagen nicht an betriebsfremde Personen weiter.

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis!

ID 032983
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§§

Rechtliche Grundlagen

• Arbeitsschutzgesetz

• Jugendarbeitsschutzgesetz

• Ordnungswidrigkeitengesetz

• DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

ID 019274

§§

Träger der Verantwortung

• Unternehmer

• beauftragter Personenkreis / Führungskräfte

• Arbeitnehmer / Azubi

ID 019275
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§§

• Ausgangspunkt: 

Besondere Zuwendung erforderlich,

• Schutzbedürftigkeit gemäß § 22 JArbSchG

• Analogieschluss auf Azubis > 18 Jahre

Warum liegt eine „besondere Verantwortung“ vor?

ID 019276

§§

• strafrechtliche Haftung:

• objektiver Tatbestand

• subjektiver Tatbestand

• Strafrahmen

• Ordnungswidrigkeit

• Zivilrechtliche Haftung

• Arbeitsrechtliche Konsequenzen

Haftung

ID 019277
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